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Regeste

Berufliche Vorsorge

Erwägungen

E. 1
Ziffer 1 des Rechtsbegehrens der Verwaltungsgerichtsbeschwerde lautet auf Aufhebung des
kantonalen Gerichtsentscheides, soweit die Klage nicht gutgeheissen wurde. Materiell
begehrt die Beschwerdeführerin aber lediglich, es sei die Beschwerdegegnerin zu
verpflichten, ihr "spätestens ab 1. August 1997 eine Invalidenrente auf Grund eines um 24
% erhöhten Invaliditätsgrades gemäss den gesetzlichen Bestimmungen auszurichten". Mit
Blick auf die Vorbringen in der Beschwerdebegründung, es werde lediglich noch eine
Invalidenrente ab 1. August 1997 auf Grund eines um 24 % erhöhten Invaliditätsgrades
gefordert, hat sich die gerichtliche Prüfung darauf zu beschränken.

E. 2
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze über die Verjährung von
Ansprüchen auf Leistungen der obligatorischen ( Art. 41 Abs. 1 BVG in Verbindung mit
Art. 129 ff. OR ) und der überobligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 127 f. OR; BGE
117 V 332 Erw. 4) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.

E. 3.1
Der Anspruch auf eine (zunächst hälftige) Rente der obligatorischen beruflichen Vorsorge
und damit das entsprechende Stammrecht entstand mit dem
invalidenversicherungsrechtlichen Rentenanspruch am 1. März 1989 (vgl. Art. 26 Abs. 1
BVG ). Die für das Rentenstammrecht geltende Verjährungsfrist von zehn Jahren ( BGE
117 V 332 Erw. 4; SZS 2003 S. 49, 1997 S. 562 Erw. 5b) war somit im Zeitpunkt der
erstmaligen Geltendmachung des Anspruchs gegenüber der Beschwerdegegnerin am 22.
September 1999 im Sinne von Art. 41 Abs. 1 BVG verjährt.

E. 3.2
Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, handelt es sich beim Rentenstammrecht
um ein in sich abgeschlossenes Grundverhältnis. Für die Entstehung des Stammrechts ist
erforderlich, dass die versicherte Person bei Eintritt der massgebenden Arbeitsunfähigkeit
versichert war sowie dass sie in anspruchsbegründendem Ausmass invalid wird, wobei
zwischen Arbeitsunfähigkeit und Invalidität der erforderliche enge sachliche und zeitliche
Zusammenhang ( BGE 123 V 265 Erw. 1c, 120 V 1 f. Erw. 2c/aa und bb mit Hinweisen)
besteht. Ist das Rentenstammrecht einmal entstanden, leitet sich auch ein durch eine spätere
Rentenerhöhung begründeter zusätzlicher Anspruch daraus ab. Eine revisionsweise
Erhöhung des Invaliditätsgrades stellt keinen neuen Versicherungsfall dar, und zwar weder



bei Verschlimmerung des bisherigen ( BGE 126 V 161 Erw. 4) noch bei Eintritt eines neuen
Gesundheitsschadens ( BGE 126 V 162 Erw. 5). Ist das durch die Entstehung des
Teilrentenanspruchs begründete Stammrecht verjährt, trifft dies somit auch auf den
Rentenanspruch zu, soweit er auf einem (revisionsweise zu Folge veränderter Verhältnisse)
erhöhten Invaliditätsgrad beruht. Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde dagegen
erhobenen Einwände vermögen nicht zu überzeugen, denn die Beschwerdeführerin war in
keiner Weise daran gehindert, sich nach dem Erlass der Rentenverfügungen der
Invalidenversicherung vom 25. September 1991 und 3. Februar 1999 innerhalb der
zehnjährigen Verjährungsfrist bei der Vorsorgeeinrichtung zu melden. Das Rechtsbegehren
auf Zusprechung einer BVG-Invalidenrente ab 1. August 1997 "auf Grund eines um 24 %
erhöhten Invaliditätsgrades" ist somit unbegründet. Dies gilt unabhängig davon, ob sich
dieser Antrag auf das gesamte geforderte Rentenbetreffnis (mit Einschluss des verjährten
Teils der hälftigen Invalidenleistung) oder nur auf die Differenz, das heisst die zufolge
Zunahme des Invaliditätsgrades um 24 % erhöhte BVG-Leistung beziehen sollte.

E. 4
Die Vorinstanz hat mit zutreffender Begründung erkannt, dass die Beschwerdeführerin aus
der per 1. August 1997 eingetretenen Erhöhung des Invaliditätsgrades keine Erhöhung der
ihr seitens der Beschwerdegegnerin schon im vorprozessualen Stadium zugestandenen
reglementarischen Invalidenrente beanspruchen kann, weil das Reglement der
Beschwerdegegnerin für den überobligatorischen Bereich eine zeitliche Beschränkung der
Nachdeckung bei Erhöhung des Invaliditätsgrades nach der Auflösung des
Vorsorgeverhältnisses enthält, welche zulässig ist (SZS 1997 S. 560 Erw. 4a).

E. 5
Den schon im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Anträgen auf frühestmögliche
Befreiung von der Beitragspflicht und Ausrichtung von Verzugszinsen zu 5 % spätestens ab
dem Zeitpunkt der Klageeinreichung hat das kantonale Gericht Rechnung getragen, soweit
es die Klage gutgeheissen hat. Da es letztinstanzlich bei der vorinstanzlichen
Leistungszusprechung bleibt, besteht für eine weiter gehende Befreiung von der
Beitragspflicht und für eine weiter gehende Zahlung von Verzugszinsen kein Raum.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
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